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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.05.2001 

Geschäftszahl 

2000/16/0590 

Rechtssatz 

Bei der Frage, ob der Abgabepflichtige nach Artikel 220 Abs 2 lit b ZK den Irrtum der Zollbehörde erkennen 
konnte, sind alle Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung, insbesondere die Art des Irrtums, der 
Berufserfahrung des betroffenen Wirtschaftsteilnehmers und der Sorgfalt, mit der er gehandelt hat, zu beurteilen 
(Hinweis Urteil des EuGH vom 1. April 1993, Rs C- 250/91, Hewlett Packard France, Slg 1993, I-1819). 
Hinsichtlich der Art des Irrtums ist darauf hinzuweisen, dass die Regelungen, welche Angaben im Fall 
ausgestellter LT-Certificate in der Rechnung zu machen sind, einfach sind und leicht verstanden werden können. 
Sorgfaltspflichtverletzungen anlässlich der Überführungen der Waren in den freien Verkehr auf Seite der 
Zollbehörde entschuldigen Sorgfaltspflichtverletzungen der Wirtschaftsteilnehmer nicht. 

Beachte 

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 

2000/16/0653 E 17. Mai 2001 

2000/16/0604 E 17. Mai 2001 

2000/16/0655 E 17. Mai 2001 

2000/16/0654 E 17. Mai 2001 

2000/16/0605 E 17. Mai 2001 


